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172. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen

Kulturabkommens

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Europäi-
sche Kulturabkommen *), dem die Tschechoslowa-
kei als Vertragspartei angehörte, gebunden zu
erachten, zur Kenntnis genommen und beschlossen,
daß die Slowakei und die Tschechische Republik
rückwirkend mit 1. Jänner 1993 Vertragsparteien
dieses Abkommens sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 80/1958, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 705/1992.

Vranitzky

173 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Europäischen
Konvention über die Gleichwertigkeit der

Reifezeugnisse

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an die Europäi-
sche Konvention über die Gleichwertigkeit der
Reifezeugnisse *), dem die Tschechoslowakei als
Vertragspartei angehörte, gebunden zu erachten,
zur Kenntnis genommen und beschlossen, daß die
Slowakei und die Tschechische Republik rückwir-
kend mit 1. Jänner 1993 Vertragsparteien dieser
Konvention sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 44/1957, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 702/1992.

Vranitzky
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174. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Zusatzproto-
kolls zur Europäischen Konvention über die

Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Zusatzpro-
tokoll zur Europäischen Konvention über die
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse *), dem die
Tschechoslowakei als Vertragspartei angehörte,
gebunden zu erachten, zur Kenntnis genommen
und beschlossen, daß die Slowakei und die
Tschechische Republik rückwirkend mit 1. Jänner
1993 Vertragsparteien dieses Zusatzprotokolls sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 327/1985, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 703/1992.

Vranitzky

175. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Abkommens über die Gleichwertigkeit der

Studienzeiten an den Universitäten

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Europäi-
sche Abkommen über die Gleichwenigkeit der
Studienzeiten an den Universitäten *), dem die
Tschechoslowakei als Vertragspartei angehörte,
gebunden zu erachten, zur Kenntnis genommen
und beschlossen, daß die Slowakei und die
Tschechische Republik rückwirkend mit 1. Jänner
1993 Vertragsparteien dieses Abkommens sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 231/1957, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 704/1992.

Vranitzky

176. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Abkommens über die Gleichwertigkeit der
akademischen Grade und Hochschulzeugnisse

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner

484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Europäi-
sche Abkommen über die Gleichwertigkeit der
akademischen Grade und Hochschulzeugnisse *),
dem die Tschechoslowakei als Vertragspartei
angehörte, gebunden zu erachten, zur Kenntnis
genommen und beschlossen, daß die Slowakei und
die Tschechische Republik rückwirkend mit 1. Jän-
ner 1993 Vertragsparteien dieses Abkommens sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 143/1961, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 706/1992.

Vranitzky

177. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend die Beendigung der pragmatischen
Weiteranwendung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien über
die Verbringung von Waren im Kleinen

Grenzverkehr

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht, daß das Abkommen zwischen der
Republik Österreich und der Sozialistischen Föde-
rativen Republik Jugoslawien über die Verbringung
von Waren im Kleinen Grenzverkehr (BGBl.
Nr. 400/1968, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 235/1987) im Verhältnis zu Slowenien mit
Ablauf des 14. Jänner 1993 nicht weiter anzuwen-
den ist.

Vranitzky

178. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in

Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Europäi-
sche Übereinkommen über die Rechtshilfe in
Strafsachen *), dem die Tschechoslowakei als
Vertragspartei angehörte, gebunden zu erachten,
zur Kenntnis genommen und beschlossen, daß die
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Slowakei und die Tschechische Republik rückwir-
kend mit 1. Jänner 1993 Vertragsparteien dieses
Übereinkommens sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 41/1969, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 607/1992.

Vranitzky

179. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Übertragung der

Strafverfolgung

Einer Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats zufolge hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Europäi-
sche Übereinkommen über die Übertragung der
Strafverfolgung *), das die Tschechoslowakei am
15. April 1992 unter dem Vorbehalt, daß Art. 22
und 23 nicht angenommen werden, ratifiziert hatte,
gebunden zu erachten, zur Kenntnis genommen
und beschlossen, daß die Slowakei und die
Tschechische Republik rückwirkend mit 1. Jänner
1993 Vertragsparteien dieses Übereinkommens
sind.

Ferner haben die Niederlande gemäß Art. 42
Abs. 1 folgende Erklärung abgegeben:

Das Königreich der Niederlande bestimmt
folgende Rechtsvorschriften zur Aufnahme in die
Anlage III des Übereinkommens:

— in den Niederlanden: jedes unrechtmäßige
Verhalten, auf welches
die administrativen
Durchführungsbestim-
mungen zum Verkehrs-
vorschriftengesetz (Wet
administratiefrechtelijke
handhaving verkeers-
voorschriften) vom
3. Juli 1989 Anwendung
finden (Gesetzes- und
Verordnungenbulletin
300)

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 250/1980, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 531/1988.

Vranitzky

180. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Überstellung verurteilter Perso-

nen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat das Ministerkomitee auf seiner
484. Tagung der Ministerdelegierten des Europa-
rats die ausdrückliche Erklärung der Slowakei und
der Tschechischen Republik, sich an das Überein-
kommen über die Überstellung verurteilter Perso-
nen *), dem die Tschechoslowakei als Vertragspar-
tei angehörte, gebunden zu erachten, zur Kenntnis
genommen und beschlossen, daß die Slowakei und
die Tschechische Republik rückwirkend mit 1. Jän-
ner 1993 Vertragsparteien dieses Übereinkommens
sind.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 524/1986, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 81/1993.

Vranitzky

181.

Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarats

125
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(Übersetzung)

BESCHEINIGUNG DES GENERALSE-
KRETÄRS DES EUROPARATS

Nachdem An. 41 Abs. d der Satzung des
Europarats *) vorsieht, daß Änderungen der
Artikel 23 bis 35 und 39 nach ihrer jeweiligen
Billigung durch das Ministerkomitee und die
Beratende Versammlung mit dem Datum der vom
Generalsekretär ausgestellten Bescheinigung, die
den Regierungen der Mitglieder zu übersenden ist
und die Billigung der genannten Änderungen
beglaubigt, in Kraft treten, beglaubigt der General-
sekretär hiemit wie folgt:

1. Das Ministerkomitee hat auf seiner 484.
Tagung der Ministerdelegierten, abgehalten am
8.Jänner 1993, die Änderung zu Art. 26 der
Satzung genehmigt, dessen Text nachstehend
wiedergegeben wird;

2. Die Beratende Versammlung hat dieselbe
Änderung am 1. Februar 1993 genehmigt;

3. Nachdem diese Änderung durch beide Organe
des Europarats genehmigt worden ist, tritt sie mit
5. Februar 1993, dem Datum der vorliegenden
Bescheinigung, die am selben Tag den Regierungen
der Mitglieder übersendet worden ist, in Kraft.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 121/1956, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 286/1992.

Der geänderte Text des Art. 26 lautet wie folgt:

„Die Mitglieder haben Anspruch auf die nachste-
hend angegebene Zahl von Sitzen:

Ö s t e r r e i c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zypern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D ä n e m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Griechenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Niederlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
N o r w e g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P o l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Schweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S c h w e i z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
T ü r k e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vereinigtes Königreich Großbritannien und

Nordirland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18"

GESCHEHEN zu Straßburg, am 5. Februar
1993.

Vranitzky

182.

R A H M E N A B K O M M E N
ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT AUF
WIRTSCHAFTLICHEM, TECHNI-
SCHEM UND SOZIALEM GEBIET ZWI-
SCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER REGIE-

RUNG VON BURKINA FASO
Die Österreichische Bundesregierung einerseits

und die Regierung von Burkina Faso andererseits,

in dem Bestreben die bestehenden Bande der
Freundschaft zwischen der Republik Österreich und
Burkina Faso zu verstärken,

in dem Bestreben, den Rahmen und die
Bedingungen der Durchführung eines Zusammen-
arbeitsprogrammes zwischen den beiden Ländern,
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in Übereinstimmung mit den Zielen der wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung von Burkina Faso
festzulegen,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten die wirtschaftliche,
soziale, kulturelle, wissenschaftliche und technische
Entwicklung von Burkina Faso zu fördern.

(2) Im Rahmen des gegenständlichen Abkom-
mens wird die Österreichische Bundesregierung der
Regierung von Burkina Faso wirtschaftliche und
technische Hilfe leisten. Die einzelnen Projekte,
denen Unterstützung zukommen wird, werden
Gegenstand getrennter Übereinkommen sein.

(3) Die wirtschaftliche und technische Unterstüt-
zung, welche die Österreichische Bundesregierung
in Übereinstimmung mit Absatz 2 gewähren wird,
kann in Form folgender Leistungen erfolgen:

1. Abstellung von österreichischen Fachkräften;

2. Hilfe bei der Ausbildung burkinischer Fach-
kräfte in Burkina Faso oder in Österreich;

3. Lieferung von Material, welches zur Durch-
führung von Projekten dient;

4. Finanzielle Beteiligung an der Durchführung
von Projekten.

(4) Hilfe bei der Ausbildung burkinischer
Fachkräfte, gemäß Abs. 3 Z 2 des gegenständlichen
Artikels kann in folgender Form gewährt werden:

1. Stipendien;
2. Einladungen zur Teilnahme an Spezialkursen,

welche in Österreich für Angehörige von
Entwicklungsländern veranstaltet werden;

3. Hilfe zur Gründung und Entwicklung von
Ausbildungszentren in Burkina Faso.

(5) Die Stipendien und die Kurse werden
entsprechend festgelegten Regeln vergeben werden,
über welche Burkina Faso auf diplomatischem Weg
informiert werden wird.

Artikel 2

(1) Die Österreichische Bundesregierung wird die
österreichischen Fachkräfte durch privatrechtliche
Verträge dazu verpflichten, für die Dauer ihrer
Tätigkeit in Burkina Faso keine andere auf Gewinn
ausgerichtete Tätigkeit auszuüben, die Gesetze von
Burkina Faso zu respektieren und sich vor allem
jeglicher politischer Tätigkeit, welche sich auf die
inneren Angelegenheiten von Burkina Faso bezieht,
zu enthalten.

(2) Die Aufgaben der Fachkräfte in den von ihnen
betreuten Projekten werden in den getrennten
Übereinkommen, die gemäß Art. 1 Abs. 2 abge-
schlossen werden, genauer definiert werden.
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(3) Die Vertragsparteien verzichten darauf, die
österreichischen Fachkräfte für irgendwelche Tätig-
keiten heranzuziehen, welche sich von den
übereinstimmend festgelegten unterscheiden. Die
burkinische Seite kann jedoch jeder österreichischen
Fachkraft Aufgaben anvertrauen, die sich von den
vereinbarten unterscheiden, unter der Vorausset-
zung der Zustimmung der Fachkraft und unter der
Bedingung, daß die österreichische Seite ihre
Zustimmung gibt.

Artikel 3

Im Rahmen der Abstellung österreichischer
Fachkräfte verpflichtet sich die österreichische Seite,
folgende Leistungen zu erbringen:

1. Gehalt und Nebengebühren, Sozialleistungen
und Versicherungen ;

2. Die Reisekosten Österreich—Burkina Faso
hin und zurück für die österreichischen
Fachkräfte und die Mitglieder ihrer Familien;

3. Die Transportkosten für die persönliche Habe
und eventuelle berufliche Ausstattung der
österreichischen Fachkräfte und ihrer Familien
nach Burkina Faso und zurück;

4. Die Wohnungskosten für die österreichischen
Fachkräfte und ihre Familien;

5. Die Reisekosten für Urlaubsreisen in Burkina
Faso oder ins Ausland, soweit sie nicht von den
österreichischen Fachkräften selbst zu tragen
sind.

Artikel 4

Im Rahmen des gegenständlichen Abkommens
und der zu erbringenden Leistungen verpflichtet
sich die burkinische Seite zu folgendem:

1. Die Kosten der Dienstreisen der österreichi-
schen Fachkräfte innerhalb von Burkina Faso
zu übernehmen, welche über Auftrag und mit
Zustimmung einer burkinischen Behörde
erfolgen, in Übereinstimmung mit dem Inhalt
des Artikel 2 Abs. 3.

2. Die eventuell aufgelaufenen Transportkosten
innerhalb von Burkina Faso für Ausrüstungs-
gegenstände zur Ausübung der Tätigkeit der
österreichischen Fachkräfte im Rahmen der
Durchführung der Hilfsprojekte werden
durch die Projekte getragen und unterliegen
den in getrennten Übereinkommen zu
bestimmenden Regeln gemäß Artikel 1
Abs. 2.

3. Mit Ausnahme von Nahrungsmitteln und
Getränken sind die Gegenstände und die
übliche persönliche Habe, ebenso wie Mate-
rial und berufliche Ausrüstung der österrei-
chischen Fachkräfte, die ihnen gehören und
die sie zum Zeitpunkt ihres ersten Aufenthal-
tes in Burkina Faso begleiten, von Zoll und
Steuer bei ihrer Einfuhr nach Burkina Faso
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befreit. Die Einfuhr dieser Gegenstände und
Materialien und die Aufenthaltsnahme ihres
Eigentümers müssen gleichzeitig erfolgen.
Die Zollbehörde von Burkina Faso wird
jedoch von der Annahme ausgehen, daß diese
Bedingung erfüllt ist, wenn der Zeitraum, der
zwischen diesen beiden Ereignissen ver-
streicht, sechs Monate nicht übersteigt.

4. Jede österreichische Fachkraft hat das Recht,
zoll- und steuerfrei, mit Ausnahme der
Verkehrssteuer, ein Motorfahrzeug pro Fa-
milie einzuführen.

Die Fahrzeuge, welche zoll- und steuerfrei
eingeführt wurden, ebenso wie die Gegen-
stände, welche zoll- und steuerfrei eingeführt
oder in Burkina Faso gekauft wurden,
können frei und ohne Gebühr wieder
ausgeführt oder an eine physische oder
juristische Person verkauft werden, welche
die gleichen Rechte genießt wie der Besitzer.
Der neue Besitzer ist verantwortlich für die
Entrichtung der Verkehrssteuer.

5. Die österreichischen Fachkräfte sind von
allen Steuern, Gebühren und anderen Fiskal-
lasten auf alle Einkünfte, die sie von der
österreichischen Regierung im Rahmen ihres
Arbeitsvertrages erhalten, befreit, mit Aus-
nahme der nachfolgend angeführten Steuern:
— Kraftfahrzeugsteuer
— Fahrradsteuer
— Viehsteuer
— Waffensteuer
— Steuer auf Fernsehgeräte
— Spezialsteuer auf asphaltierte Straßen.

6. Die burkinische Seite wird den österreichi-
schen Fachkräften ohne Gebühr Einreise-
sichtvermerke und Aufenthaltsbewilligungen,
Arbeitsbewilligungen und sonstige Ausweise
ausstellen, welche ihnen die Unterstützung
der zuständigen Behörden in der Ausführung
ihrer Pflichten garantieren.

7. Garantie für die österreichischen Fachkräfte
und ihre Familien auf die ungehinderte
Bewegungsfreiheit auf dem Territorium von
Burkina Faso unter der Bedingung der
Befolgung der bestehenden Gesetze.

8. Garantie für die österreichischen Fachkräfte
und ihre Familien hinsichtlich der medizini-
schen Behandlung in dem Maße, in dem eine
solche Fachkräften jeder anderen Nationali-
tät in Burkina Faso gewährt wird.
Die Dauer des Urlaubes der österreichischen
Fachkräfte wird von der österreichischen
Seite festgesetzt und der burkinischen Seite
mitgeteilt. Grundsätzlich hat die Fachkraft
Recht auf einen Monat Urlaub pro Jahr, nach
elf Monaten Anwesenheit in Burkina Faso,
ausgenommen abweichende Regelungen in
den im Artikel 1 Abs. 2 vorgesehenen Ab-
kommen.
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9. Die burkinische Seite wird die Rückführung
der österreichischen Fachkräfte und ihrer
Familien in nationalen oder internationalen
Krisenzeiten erleichtern.

10. Die burkinische Seite verpflichtet sich, den
österreichischen Fachkräften Schutz und
Privilegien zu gewähren, die denen entspre-
chen, die Fachkräften aller anderen Indu-
striestaaten gewährt werden, die ein Rah-
menabkommen über technische Hilfe mit
Burkina Faso abgeschlossen haben.

Artikel 5

(1) Die Regierung von Burkina Faso nimmt die
Haftung:

a) für alle Schäden, die aus der Durchführung
von Projekten gemäß Artikel 1 Abs. 2 entste-
hen können.

b) vor allem für alle Schäden, die österreichische
Fachkräfte einer wie immer gearteten Person
in Erfüllung ihrer Aufgaben zufügen. Was
solche Schäden anbelangt, wird die Regierung
von Burkina Faso die Geschädigten entschädi-
gen und die österreichischen Fachkräfte vor
jeder gegen sie gerichteten Schadenersatz-
klage bewahren.

(2) Verantwortung der Österreichischen Bundes-
regierung und der österreichischen Fachkräfte für
Schäden, welche bei der Durchführung von
Projekten, wie in Artikel 1 Abs. 2 vorgesehen,
Dritten bzw. deren Eigentum zugefügt werden bzw.
welche den Verlust dieses Eigentums bewirken,
kann nur dann eintreten, wenn ein schweres,
schuldhaftes Verhalten, ein Diebstahl oder eine mit
strafrechtlichen Sanktionen bedrohte Fahrlässigkeit
der österreichischen Fachkraft vorliegt.

(3) Die österreichischen Fachkräfte und ihre
Familien sind den in Kraft stehenden Gesetzen von
Burkina Faso unterworfen.

(4) Wird eine österreichische Fachkraft oder ein
Mitglied seiner Familie festgenommen oder inhaf-
tiert, verpflichtet sich Burkina Faso, dies unverzüg-
lich der österreichischen Seite bekanntzugeben,
unter genauer Angabe der Gründe der Verhaftung
oder Festhaltung und der Gewährung der Möglich-
keit des Besuches der betroffenen Personen durch
offizielle Vertreter Österreichs.

Artikel 6

(1) Die burkinische Seite kann jederzeit die
Arbeit einer österreichischen Fachkraft beenden,
wenn sie der Ansicht ist, daß seine Tätigkeit mit den
Verpflichtungen aus seiner Funktion unvereinbar
ist.

(2) Vor einer solchen Maßnahme wird die
burkinische Seite die österreichische Seite schriftlich
und auf diplomatischem Weg von der vorgesehenen
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Maßnahme verständigen. Die Maßnahme muß
begründet sein. Sie tritt entweder sofort in Kraft
oder ein Monat nach der Verständigung je nach
dem Ernst des schuldhaften Verhaltens.

Artikel 7

(1) Die Ausrüstung, welche von der österreichi-
schen Seite zur Durchführung eines Projektes zur
Verfügung gestellt wird, bleibt bis zum Ende des
Projektes ihr Eigentum (und in der Verfügungsge-
walt der in den getrennten Abkommen gemäß
Artikel 1 Abs. 2 genannten Verantwortlichen).

(2) Nach Ende des Projektes wird das Eigentums-
recht an der Ausrüstung an die burkinische Seite
übertragen. Die österreichische Seite behält sich
jedoch das Recht vor, die Ausrüstung einem
anderen Projekt der technischen Zusammenarbeit in
Burkina Faso zur Verfügung zu stellen.

Artikel 8

(1) Fahrzeuge, Ersatzteile, Gegenstände, berufli-
che Ausrüstung, neues Betriebsmaterial, Treibstoffe
und Schmiermittel, welche zwecks Durchführung
und Betreiben der Projekte eingeführt oder lokal
gekauft werden, sind von Steuern und Zöllen, mit
Ausnahme der Verkehrssteuer, befreit.

(2) Die oben genannten Gegenstände können in
weiterer Folge definitiv von Steuern und Zöllen
befreit werden, wenn sie ohne Gegenleistung der
Regierung von Burkina Faso oder einer anderen
österreichischen Fachkraft, welche im Rahmen
dieses Abkommens beschäftigt wird, übergeben
werden.

Artikel 9

Alle Meinungsverschiedenheiten bezüglich der
Auslegung oder der Anwendung dieses Abkommens
sind auf diplomatischem Weg zu regeln.

Artikel 10

(1) Dieses Abkommen tritt mit dem ersten Tag
des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem die Vertragsparteien einander
schriftlich auf diplomatischem Weg mitgeteilt
haben, daß die verfassungsmäßigen Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt
sind.

(2) Das Abkommen wird für die Dauer von fünf
Jahren abgeschlossen. Es verlängert sich stillschwei-
gend um ein weiteres Jahr, sofern die Kündigung
nicht sechs Monate vor Ende der Vertragsperiode
schriftlich auf diplomatischem Weg einlangt. Jede
Regierung hat jedoch das Recht, das Abkommen
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jederzeit mit einer Frist von drei Monaten schriftlich
auf diplomatischem Weg zu kündigen.

(3) Im Falle der Aufkündigung bleiben die
Artikel 3, 4 und 5 für die Dauer eines Jahres in
Kraft. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
gegenständlichen Abkommens unterliegen alle
Projekte der Zusammenarbeit zwischen Österreich
und Burkina Faso, unter Einschluß derer, die sich
bereits in Ausführung befinden, den Bestimmungen
dieses Abkommens.

Geschehen in Wien, am 17. Jänner 1991. Dieser
Vertrag wird in zwei Originalen in deutscher und
französischer Sprache errichtet, wobei beide Texte
gleichermaßen authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Dr. Erich Hochleitner

Für die Regierung von Burkina Faso:
Moumouni Fabré

Die Mitteilungen gemäß Art. 10 Abs. 1 des Abkommens wurden am 13. März bzw. 9. Dezember 1992
abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 10 Abs. 1 mit 1. März 1993 in Kraft.

Vranitzky
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